jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 69 EUWO Besondere Mal3nahmen
bei auBergewohnlichen Ereignissen

EuWO - Europawahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Treten Umstande ein, die den Anfang, die Fortsetzung oder Beendigung der Wahlhandlung verhindern, so
kann die Wahlbehorde die Wahlhandlung verlangern oder auf den ndchsten Tag verschieben. Die Wahlhandlung
mufR jedoch bis zu dem der Wahl folgenden Montag, 0 Uhr, abgeschlossen sein.

2. (2)Jede Verlangerung oder Verschiebung ist sofort auf ortstibliche Weise bekannt zu geben und im Weg der
jeweils Ubergeordneten Wahlbehdrde der Bundeswahlbehdrde mitzuteilen. Die Bundeswahlbehorde hat die
Verlangerung oder Verschiebung umgehend dem Bundesministerium flr europaische und internationale
Angelegenheiten zur Weiterleitung an die im Bereich der OSZE fur die Durchfuhrung der Wahlbeobachtung
zustandige Stelle bekannt zu geben.

3. (3)Hatte die Stimmabgabe bereits begonnen, so sind die Wahlakten und die Wahlurne mit den darin enthaltenen
Wahlkuverts und Stimmzetteln von der Wahlbehdorde bis zur Fortsetzung der Wahlhandlung unter VerschluB zu
legen und sicher zu verwahren.

4. (4)Ist aufgrund eines Ausfalls der Datenverarbeitung ZeWaeR oder aufgrund sonstiger auRergewohnlicher
Ereignisse eine Zuhilfenahme der Datenverarbeitung ZeWaeR nicht moglich, so haben bei Unaufschiebbarkeit alle
erforderlichen Schritte nach Méglichkeit auf alternativem Weg, insbesondere in Papierform, zu erfolgen.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 69 EuWO Besondere Maßnahmen bei außergewöhnlichen Ereignissen
	EuWO - Europawahlordnung


